
M
er

kb
la

tt
 z

ur
 N

am
en

se
rt

ei
lu

ng
 u

nd
 z

ur
 E

in
be

ne
nn

un
g 

©
 V

er
la

g 
fü

r S
ta

nd
es

am
ts

w
es

en
 G

m
bH

, F
ra

nk
fu

rt
 a

m
 M

ai
n 

· B
er

lin
 2

00
9

Merkblatt zur Namenserteilung und zur Einbenennung
§§ 1617a Abs. 2 und 1618 Bürgerliches Gesetzbuch, Art. 10 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch,  
§ 9 Abs. 5 Lebenspartnerschaftsgesetz, § 45 Personenstandsgesetz

1	 Namenserteilung nach deutschem Recht
Die Namenserteilung richtet sich nach deutschem Recht, 
wenn das Kind, dem ein Name erteilt werden soll, Deutscher 
ist. Eine Namenserteilung nach deutschem Recht ist auch 
möglich, wenn ein Elternteil seinen gewöhnlichen Aufent­
halt in Deutschland hat, ein den Namen Erteilender Deut­
scher ist oder als Staatenloser, heimatloser Ausländer, Asyl­
berechtigter oder ausländischer Flüchtling dem deutschen 
Recht unterliegt.

Eine Namenserteilung ist nur möglich, wenn das Kind 
minderjährig und unverheiratet ist.

Durch eine Namenserteilung bleiben Verwandtschaft, 
Staatsangehörigkeit, Unterhalt und Erbrecht sowie die ge­
setzliche Vertretung des Kindes unberührt. Sobald die Na­
menserteilung wirksam ist, darf das Kind nur den durch sie 
erworbenen Familiennamen führen. Die Namenserteilung 
ist unwiderruflich.

1.1	 Erteilung eines Ehenamens
Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für sein Kind allein 
oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil zusteht, und 
sein Ehegatte, der nicht Elternteil des Kindes ist, können dem 
Kind ihren Ehenamen erteilen (Einbenennung). Vorausset­
zung dafür ist, dass sie das Kind in ihren gemeinsamen 
Haushalt aufgenommen haben.

Die Ehegatten bestimmen, ob das Kind als Familienna­
men nur den erteilten Ehenamen führt oder einen Doppel­
namen, bestehend aus diesem und dem bisher geführten 
Namen. Der erteilte Name kann dem bisherigen Namen des 
Kindes vorangestellt oder an ihn angefügt werden. Führt das 
Kind bereits aufgrund einer Namenserteilung einen Doppel­
namen, so entfällt der früher erteilte Ehe- oder Lebenspart­
nerschaftsname.

Die Namenserteilung bedarf der Einwilligung des ande­
ren Elternteils, wenn ihm die elterliche Sorge mit zusteht 
oder wenn das Kind seinen Namen führt, und der Einwil­
ligung des Kindes, wenn dieses das fünf﻿te Lebensjahr voll­
endet hat.

1.2	 Erteilung des Familiennamens des nicht  
sorgeberechtigten Elternteils

Der allein sorgeberechtigte Elternteil, in der Regel ist dies die 
Mutter, kann dem Kind den Namen des nicht sorgeberech­
tigten Elternteils, also des Vaters, erteilen. Die Namensertei­

lung bedarf der Einwilligung des anderen Elternteils und der 
Einwilligung des Kindes, wenn dieses das fünfte Lebensjahr 
vollendet hat.

Die Namenserteilung setzt voraus, dass der Vater seine Va­
terschaft zu dem Kind wirksam anerkannt hat.

1.3	 Erteilung eines Lebenspartnerschaftsnamens
Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für sein Kind allein 
oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil zusteht, und 
sein Lebenspartner, mit dem er eine eingetragene Lebens­
partnerschaft begründet hat, können dem Kind ihren Lebens­
partnerschaftsnamen erteilen (Einbenennung). Vorausset­
zung dafür ist, dass sie das Kind in ihren gemeinsamen 
Haushalt aufgenommen haben.

Die Lebenspartner bestimmen, ob das Kind als Familien­
namen nur den erteilten Lebenspartnerschaftsnamen führt 
oder einen Doppelnamen, bestehend aus diesem und dem 
bisher geführten Namen. Der erteilte Name kann dem bis­
herigen Namen des Kindes vorangestellt oder an ihn ange­
fügt werden. Führt das Kind bereits aufgrund einer Namens­
erteilung einen Doppelnamen, so entfällt der früher erteilte 
Ehe- oder Lebenspartnerschaftsname.

Die Namenserteilung bedarf der Einwilligung des ande­
ren Elternteils, wenn ihm die elterliche Sorge mit zusteht 
oder wenn das Kind seinen Namen führt, und der Einwil­
ligung des Kindes, wenn dieses das fünfte Lebensjahr voll­
endet hat.

2	 Namenserteilung nach ausländischem Recht
Ist ein Kind Ausländer, richtet sich die Namenserteilung 
nach dem Recht des Staates, dem es angehört. Gehört es 
mehreren Staaten an, so ist das Recht des Staates anzuwen­
den, mit dem es am engsten verbunden ist. Ist es auch Deut­
scher, so geht diese Rechtsstellung vor.

Möglicherweise sieht das grundsätzlich berufene Recht 
keine Namenserteilung vor oder es kommt nicht zu der ge­
wünschten Namensführung. Dann besteht noch die Mög­
lichkeit, dem Kind einen Namen nach dem Recht des Staates 
zu erteilen, dem ein Elternteil oder ein den Namen Ertei­
lender, z. B. der Ehemann der Mutter, angehört.

Wir bestätigen, die vorstehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum (Unterschriften)

16/640


